
laufend antidemokratische, hetzerische, wie oben er
wähnt, nicht lizensierte Zeitschriften, Bücher und Bro
schüren, Predigten, Rededispositionen. Den Mitgliedern 
wurde von der Magdeburger Leitung und den anderen 
Funktionären zur Pflicht gemacht, die in diesen Schrif
ten enthaltenen Hetzartikel und das sonstige Material 
zum Gegenstand ihrer Propaganda zu machen. Dies 
haben breite Massen der Mitgliedschaft und vor allem 
auch sämtliche Angeklagte getan. Dabei war das Agi
tieren der Sektenanhänger deshalb in seiner Aus
wirkung besonders gefährlich, weil es in religiöser 
Tarnung auftrat. Unter dem Vorgeben, daß die „Zeu
gen Jehovas“ gegenüber Politik und Staat Neutralität 
bewahrten, waren sie tatsächlich Gegner aller fort
schrittlichen Bestrebungen, ergriffen dabei alle Ge
legenheiten, um zu agitieren und „predigten“ vor allem 
in Haus-zu-Haus-Besuchen der Bevölkerung ihre „Auf
fassungen“ ...

Im Zusammenhang mit einer Darstellung über den 
Verlauf einer für die ehemalige Ostzone in Westberlin, 
in der Waldbühne, durchgeführten Jahresversamm
lung vom 29. bis 31. Juli 1949 werden im „Jahrbuch“ 
1950 und im „Wachtturm“ Nr. 7, 1950, durch Wiedergabe 
der auf der Versammlung gehaltenen Reden, einer dort 
gefaßten Entschließung und weitere Hinzufügungen 
verleumderische und hetzerische Darstellungen ge
geben . . .

Wenn auch keine ausdrücklichen Anweisungen ge
geben waren, gegen die Volkswahlen aufzutreten, so 
wurden doch solche Empfehlungen und Hinweise — 
daß man persönlich gegen die Wahl sei — in so klarer 
und bestimmter Art gegeben, daß jeder „Zeuge Jeho
vas“ sehr wohl verstand, daß er gegen die Wahl agi
tieren müsse, und das haben alle Angeklagten auch 
getan.

In gleicher Weise gingen alle Belehrungen und In
struktionen bezüglich der Unterzeichnung des Stock
holmer Appells zur Ächtung der Atombombe dahin, 
unter der Bevölkerung gegen die Unterzeichnung Stim
mung zu machen. Diese Agitation wurde mit der Dro
hung verbunden, daß Jehova diesen Krieg wolle, damit 
die Menschen durch die Atombombe wie in einer Sint
flut vernichtet werden, aber die Anhänger Jehovas 
übrig bleiben. Dieser Krieg, gegen den die Menschen 
sich nicht sträuben, sondern den sie hinnehmen sollten, 
wurde als der kommende „gerechte“ Krieg dargestellt 
und wurde als real drohender Krieg verstanden, bei 
dem — nach der Agitation der Sekte — es falsch sei, 
die Verwendung der Atombombe zu verbieten.

Im Aufträge von Brooklyn wurde von den ver
antwortlichen Personen der Leitung in Deutschland 
und den Funktionären die Überführung der gesamten 
Sekte an die Illegalität vorbereitet. Die Leitung in 
Magdeburg gab zentrale Richtlinien für den Übergang 
in die Illegalität aus ...

Der Beginn der Untergrundtätigkeit sollte auf eine 
herauszugebende Parole erfolgen. Man brachte den 
Zynismus auf, dazu die Worte „Beteiligt euch an den 
Friedenskundgebungen“ festzusetzen...

VI
Der Bestrafung der Angeklagten liegt der Art. 6 

Abs. 2 der Verf assung der Deutschen Demokratischen 
Republik sowie Abschnitt II, Art. Ill A III der Direk
tive 38 des Kontrollrats zugrunde. Art. 6 Abs. 2 ist ein 
unmittelbar anzuwendendes Strafgesetz. Er enthält 
selbst .zwar keine Strafdrohung, spricht jedoch aus, daß 
die in ihm genannten Handlungen Verbrechen im Sinne 
des Strafgesetzbuches sind. Die Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik bringt dm allgemei
nen — und im besonderen in ihrem Art. 144 — zum 
Ausdruck, daß alle ihre Bestimmungen geltendes Recht 
6ind. Es würde deshalb in Widerspruch zu diesem ent
scheidenden Grundsatz unserer Verfassung stehen, 
wenn gerade dem Art. 6 als einem der wichtigsten 
Schutagsetze unserer Ordnung unmittelbare Wirkung 
versagt würde.

Die in ihm selbst nicht enthaltenen Strafbestimmun
gen sind daher dem allgemeinen Strafgesetzbuch zu 
entnehmen. Diese® droht für Verbrechen als Strafe an: 
Todesstrafe, lebenslängliche Zuchthausstrafe und zei
tige Zuchthausstrafe. Alle diese Strafen finden für 
Verstöße gegen den Art. 6 der Verfassung je nach der'

Schwere der Tat Anwendung. In diesem Zusammen 
hang ist zu bemerken, daß Art. 6 als Teil unserer 
Verf assung, des Grundgesetzes unseres Staates, ein Ge
setz ist, das nur für Straftaten solcher Schwere An
wendung zu finden hat, die den Charakter eines Ver
brechens tragen.

Seiner Stellung innerhalb der Verfassung nach ist 
Art. 6 ein 'Gesetz, das die Gleichberechtigung des Bür
gers und zugleich aller Menschen schützt. Es ist damit 
aber zugleich eines der Grundgesetze, die die Staats
ordnung in der Deutschen Demokratischen Republik 
überhaupt schützen.

Es enthält e i n e n  Tatbestand, der durch die auf
gezählten verschiedenen Begehungsformen: Boykott
hetze gegen demokratische Einrichtungen und Organi
sationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker, 
Kriegshetze usw., verwirklicht werden kann.

Die im einzelnen festgestellten Handlungen der An
geklagten stellen nun eine Verletzung des Gesetzes in 
folgenden Formen dar:

I. „ S p i o n a g e “ .  Auch die mit dieser Bezeichnung 
gekennzeichneten Handlungen der Angeklagten ent
halten einen Verstoß gegen Art. 6 der Verf assung, ohne 
daß es in der rechtlichen Beurteilung einer Anlehnung 
an aufgehobene Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
bedarf und ohne daß eine solche in irgendeiner Weise, 
z. B. bezüglich des Inhalts des Vorsatzes, des Erforder
nisses einer besonderen Absicht, oder de® Strafmaßes 
vorzunehmen ist. Die Angeklagten, deren Handlungen 
als Spionage bezeichnet werden, haben im Dienste des 
amerikanischen Imperialismus gehandelt. Die Bedeu
tung dessen, was sie getan haben, kann nur erfaßt wer
den, wenn die Rolle berücksichtigt wird, die die Verei
nigten Staaten seit Jahren in der Weltpolitik spielen. Die 
letzten Ereignisse — die Konferenz der Außenminister 
in New York, die unmittelbaren Kriegsvorbereitungen 
und Kriegsrüstungen im Gebiet Westdeutschlands — 
lassen klar erkennen, wie der amerikanische Impe
rialismus den Krieg gegen die friedliebenden Völker 
der Welt, die Sowjetunion, die Volksdemokratien, vor
bereitet, und wie nicht nur Westdeutschland, sondern 
ganz Deutschland Kriegsschauplatz werden soll. Es ist 
deshalb selbstverständlich, das alles, was im Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik vor sich geht, für 
ihn von Interesse ist: Bauten jeder Art, Straßen, Fabri
ken, die Organisationen der Besatzungsmacht, die Stel
lung, Namen und Adressen führender Persönlichkeiten 
und die Entwicklung und Haltung der Menschen über
haupt. Alles dies bedeutet für ihn wichtiges Informa
tionsmaterial für seine Kriegsvorbereitungen, und des
halb beteiligt sich derjenige, der dieses Informations
material liefert, selbst an der Vorbereitung zum Krieg, 
an der Hetze zum Krieg, treibt selbst Kriegshetze.

Hierzu gehört aber auch weiter die Kriegshetze in 
der Form, die in der Ablehnung der Unterschriften
sammlung gegen die Atombombe zum Ausdruck ge
kommen ist.

Es ist selbstverständlich, daß nicht jeder, der die 
Unterschrift unter den Stockholmer Appell ablehnt, 
sich damit der Kriegshetze schuldig macht; wenn aber 
die Angeklagten als „Geweihte Jehovas“, als Prediger 
zu den Menschen kommen, in Versammlungen zu ihnen 
sprechen, den kommenden „gerechten Krieg“ ankün
digen, werden die durch ihre Predigten unsicher ge
wordenen und erregten Menschen in Unruhe versetzt, 
und wenn ihre Antwort auf die brennendsten Lebens
fragen: „Wie stellen wir uns zur Ächtung der Atom
bombe?“ lautet: „Ich persönlich unterschreibe nicht“, 
so machen sie nicht von ihrem verfassungsmäßigen 
Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch. Sie 
mißbrauchen dieses Verfassungsrecht, halten die Men
schen vom Friedenskampf ab und treiben damit Kriegs
hetze.

Das Gerede der „Zeugen Jehovas“ vom gerechten 
Krieg, der kommen werde und müsse, stellt des wei
teren ein Stück unmittelbar erkennbare Kriegshetze 
dar. Sie, die in der Hauptverhandlung auch bekannt 
gaben, daß für die „Zeugen Jehovas“ Teufel und 
Dämonen Wirklichkeit iseien, können sich nicht darauf 
berufen, daß sie nur in religiösem übertragenen Sinne 
von Krieg gesprochen haben. Entscheidend ist, wie ihre 
Worte auf die einf achen Menschen, die sie ansprachen, 
wirkten, und die haben, wie auch das Gericht, ihre
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